
der Rektor der Hochschule bzw. der Direktor der 
Fachschule.
Bei Bewerbungen zu einem zweiten Direktstudium 
hat der Betrieb oder die Institution begründet nach
zuweisen, daß dieses zweite Studium gesellschaftlich 
notwendig und volkswirtschaftlich vertretbar ist. Die 
Z. kann durch die Hoch- bzw. Fachschule bis zur 
Aufnahme des Studiums zurückgezogen werden, 
wenn der Bewerber die geforderten Voraussetzun
gen nicht mehr erfüllt.

Zumutbarkeit einer anderen Arbeit - gebührende 
Berücksichtigung persönlicher Voraussetzungen 
und Umstände, wenn der Werktätige aus betriebli
chen oder persönlichen Gründen eine andere als die 
im / Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeitsaufgabe 
übernehmen soll. Z. ist nach dem AGB immer zu be
achten, wenn sich die Veränderung der Arbeitsauf
gabe aus betrieblichen Gründen ergibt, in einigen 
Fällen auch dann, wenn sie aus persönlichen Grün
den erforderlich wird. Will der Betrieb den Arbeits
vertrag durch / Aufhebungsvertrag oder / Kündi
gung des Arbeitsrechtsverhältnisses auflösen, muß 
er dem Werktätigen vorher einen / Änderungsver
trag über eine zumutbare andere Arbeit im Betrieb 
oder einen / Überleitungsvertrag über eine zumut
bare andere Arbeit in einem anderen Betrieb ange- 
boten haben (§51 Abs. 2, §54 Abs. 2 AGB). Z. 
spielt auch eine Rolle bei vorzeitiger Auflösung des 
/ Lehrvertrages (§141 Abs. 4 AGB) sowie dann, 
wenn der Lehrling die / Facharbeiterprüfung nicht 
besteht oder wenn ihm keine dem / Facharbeiterbe
ruf entsprechende Arbeit im Betrieb angeboten wer
den kann (§ 140 Abs. 2 und 3 AGB). Z. ist ferner zu 
beachten, wenn
- dem Werktätigen eine andere Arbeitsaufgabe 

übertragen werden muß, weil er zur Ausübung 
der bisherigen gesundheitlich nicht mehr geeig
net ist (§ 209 AGB);

- dem Werktätigen / Schonarbeit in Form einer 
änderen Arbeit übertragen wird (§ 216 AGB);

- Schwangeren, stillenden Müttern oder Müttern 
mit Kindern im Alter bis zu einem Jahr zum 
Schutz ihrer Gesundheit oder der des Kindes an
dere Arbeiten übertragen werden müssen (§ 242 
Abs. 1 und 2 AGB);

- einem Werktätigen bei der Einstellung eine hö
here als die rechtlich zulässige Lohn- oder Ge
haltsgruppe zugesagt wurde, so daß der Betrieb 
zum Angebot einer anderen Arbeit verpflichtet 
ist, die der zugesagten Gruppe entspricht (§44 
Abs. 2 AGB).

Für die / vorübergehende Übertragung einer ande
ren Arbeit gemäß §§84 ff. AGB ist die Z. keine Vor
aussetzung. Z. bedeutet nicht, daß allein die subjek
tiven Interessen des Werktätigen zu berücksichtigen 
wären. Immer sind diese im Verhältnis zu den gesell
schaftlichen Bedingungen insgesamt sowie zu den 
konkreten betrieblichen und territorialen Gegeben
heiten und Möglichkeiten (z.B. des Arbeitskräfte
einsatzes) abzuwägen. Abzuwägen sind insbesonde
re die Gründe, die zur Veränderung der Arbeitsauf
gabe bzw. zur Auflösung des Arbeitsvertrages füh-
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ren; Qualifikation, Fähigkeiten und Berufserfahrun
gen des Werktätigen, sein Gesundheitszustand und 
sein Alter, seine sonstigen sozialen Verhältnisse und 
auch solche Umstände wie der Weg zur Arbeit oder 
die Möglichkeiten zur Unterbringung der Kinder. / 
befristeter Arbeitsvertrag / Qualifizierungsvertrag

Zurechnungsfähigkeit - subjektive Voraussetzung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines straf
mündigen {/ Strafmündigkeit) Täters. Z. ist gege
ben, wenn der Täter zur Tatzeit in vollem Umfang fä
hig war, sein Handeln nach den Normen menschli
chen Zusammenlebens selbst zu bestimmen. War 
der Täter wegen zeitweiliger oder dauernder krank
hafter Störung der Geistestätigkeit oder infolge Be
wußtseinsstörungen unfähig, sich nach den durch die 
Tat berührten Regeln des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens zu entscheiden, ist die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausgeschlossen (§ 15 StGB). Sie 
ist gemindert (§ 16 StGB), wenn auf Grund krank
hafter Störungen nur verminderte Z. vorlag. Straf
rechtliche Verantwortlichkeit ist jedoch nicht ausge
schlossen oder gemindert, wenn ein Täter sich 
schuldhaft in einen die Z. ausschließenden Rausch
zustand versetzt hat {/ Rauschtat) und in diesem 
Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht.

Zusatzgarantie - vom Hersteller eines Erzeugnisses 
oder von einem Dienstleistungsbetrieb gegebene 
Zusicherung, daß das Erzeugnis bzw. die Dienstlei
stung insgesamt oder hinsichtlich bestimmter Teile 
besonderen Qualitätsanforderungen entspricht und 
daß bei dennoch eintretenden Mängeln über die ge
setzliche / Garantiezeit hinaus ? Garantieansprü
che erfüllt werden. Eine generelle Verpflichtung zur 
Gewährung von Z. besteht nicht, jedoch orientiert 
das ZGB die Betriebe darauf, für geeignete Waren 
bzw. Dienstleistungen Z. zu übernehmen (§§ 150, 
184 ZGB); außerdem können das Amt für Standar
disierung, Meßwesen und Warenprüfung (ASMW) 
sowie die Industrieministerien die Betriebe hierzu 
verpflichten. Kennzeichnend für die Z. ist zunächst, 
daß die Garantiezeit länger ist als die gesetzliche. Ih
re konkrete Länge wird vom Hersteller des jeweili
gen Erzeugnisses und bei Dienstleistungen vom 
Dienstleistungsbetrieb festgelegt. Kennzeichnend ist 
ferner, daß der Hersteller bzw. der Dienstleistungs
betrieb entscheiden kann, ob er für das gesamte Er
zeugnis bzw. die gesamte Leistung oder nur hinsicht
lich bestimmter Gebrauchswerteigenschaften bzw. 
Teilleistungen eine Z. gewährt. Zulässig ist es auch, 
für einzelne Teile der Sache oder Leistung eine höhe
re Z. zu gewähren als für die übrigen oder einzelne 
Teile von der Z. auszunehmen. Der Hersteller bzw. 
Dienstleistungsbetrieb kann als Voraussetzung für 
Ansprüche aus der Z. festlegen, daß der Bürger re
gelmäßig bestimmte Durchsichten oder Wartungsar
beiten vornehmen läßt. Er kann außerdem bestim
men, welche Garantieansprüche er dem Kunden aus 
der Z. einräumt (§ 150 Abs. 2, § 184 Abs. 1 ZGB).

421


	Zusatzgarantie


